
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1992/6/11 92/06/0060
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.06.1992

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §39 Abs1;

AVG §45 Abs1 impl;

VwGG §42 Abs2 Z3 litc;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 3243/79 E 10. März 1980 RS 3

Stammrechtssatz

Ermittlungsverfahren und konkrete Feststellungen sind nur hins. solcher Tatsachen entbehrlich, die ganz allg. und

daher auch für den zur Rechtskontrolle berufenen VwGH offenkundig sind.

Schlagworte

Verfahrensbestimmungen Allgemein
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